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1. 
Bekanntmachung der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt 

Leuna am 17.02.2025 
    
   

 

 
 

STADT LEUNA 
Hauptausschuss 

 

 
Leuna, den 10.02.2025 

  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

der öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadt Leuna 

 
 

Sitzungstermin: Montag, 17.02.2025, 17:30 Uhr 

Raum, Ort: Ratssaal der Stadt Leuna, Rathausstraße 1, 06237 Leuna 

 

Tagesordnung 
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Öffentlicher Teil: 

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung sowie der Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses 

 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 
Tagesordnung 

 

3. Behandlung und Abstimmung von Einwendungen zum Protokoll der 
Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2025 

 

4. Einwohnerfragestunde  

5. Informationen des Bürgermeisters/Berichte aus den Ausschüssen  

6. Anfragen und Anregungen der Stadträtinnen/Stadträte  

7. Beschlussvorlagen  

7.1. Grundsteuer - Hebesatzsatzung zur Erhebung der Grundsteuern in 
der Stadt Leuna 

BV-038-2024 

7.2. Übertragung Vermögen Regiebetrieb - zeitliche Aktualisierung BV-050-2025 

7.3. Erstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Leuna für die Jahre 2013 
bis 2023 im erleichterten Verfahren – zeitliche Aktualisierung des 
Umsetzungsplans 

BV-051-2025 

7.4. 2. Änderung der Ordnung für Ehrungen der Stadt Leuna 
(Ehrungsordnung) 

BV-052-2025 

7.5. Berufung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Rodden BV-059-2025 

7.6. Berufung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Horburg-Maßlau BV-060-2025 

7.7. Berufung des Ortswehrleiters und des stellvertretenden 
Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Friedensdorf 

BV-061-2025 

Nichtöffentlicher Teil: 

8. Behandlung und Abstimmung von Einwendungen zum Protokoll der 
Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2025 

 

9. Information des Bürgermeisters sowie Anfragen und Anregungen 
der Stadträtinnen/Stadträte 

 

10. Beschlussvorlagen  

10.1. Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Leuna 
und deren Ortschaften; hier: Vergabe Planungsleistungen 

BV-053-2025 

10.2. Maschinelle Straßenreinigung in Leuna, hier: Vergabe Dienstleistung 
für den Zeitraum März 2025 bis Dezember 2027 

BV-055-2025 

10.3. Beschaffung einer Kehr-Saugkombination als Aufbau für den 
Multicar M 31 

BV-056-2025 

Öffentlicher Teil: 

11. Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 
und der Tagesordnung der Sitzung des Stadtrates am 27.02.2025 

 

12. Schließung der Sitzung  
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Michael Bedla 
Ausschussvorsitzender 

 
 
 
   

2. 
Bekanntmachung der 3. Satzung zur Änderung der Satzung über 

die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger der Stadt Leuna 
(Entschädigungssatzung) 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich 
Tätiger der Stadt Leuna (Entschädigungssatzung) 

 

Auf Grund der §§ 8, 45 Abs. 1 und § 35 Abs. 1 Satz 3 des Kommunalverfassungsgesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014, zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 16.05.2024 (GVBl LSA S. 128, 132),  i. V. m. § 3 der Verordnung über die 
Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommunen 
(Kommunalentschädigungsverordnung - KomEVO) vom 12.06.2024 (GVBl. LSA S. 165) hat 
der Stadtrat der Stadt Leuna folgende Satzung beschlossen: 

 

Art.  1 
Änderungen 

 
Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger der Stadt Leuna 
(Entschädigungssatzung) vom 27. September 2024  (Amtsblatt Nr. 37 vom 27. September 
2024) wird wie folgt geändert: 
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1.   § 4 Abs. 2 erhält folgende geänderte Fassung: 

 

§ 4  

Pauschale Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Brandschutz 

 

(2) Jedes Mitglied der aktiven Abteilung erhält für jeden Einsatz, woran es teilgenommen hat, 
eine Aufwandentschädigung von 13,00 €. Für angeordnete Bereitschaftsdienste im 
Feuerwehrhaus erhält jedes Mitglied der aktiven Abteilung 9,00 €. 

 

 

2.  § 5 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 und Abs. 5 erhalten folgende geänderte Fassungen: 

 

§ 5  

Sitzungsgeld für Stadträte, Ortschaftsräte, sachkundige Einwohner  

(1) Für die Teilnahme an den Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse des Stadtrates ist 
zusätzlich zu den in § 3 Abs. 1 und 2 genannten Aufwandsentschädigungen ein Sitzungsgeld 
von 21,00 € für jedes Mitglied des Stadtrates und 21,00 € für jeden sachkundigen Einwohner 
zu zahlen. Finden an einem Tag mehrere Sitzungen statt, darf der Gesamtbetrag an 
Sitzungsgeld das 2,5-fache des zu gewährenden Sitzungsgeldes je Tag nicht überschreiten. 

 

(2) Für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates wird zusätzlich zu den in § 3 Abs. 3 
genannten Aufwandsentschädigungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 19,00 € pro Sitzung 
gezahlt. Anstelle des Sitzungsgeldes erhalten die Ortsbürgermeister eine monatliche 
Pauschale. 

 

(5) Mitglieder von Fraktionen erhalten für die Teilnahme an Beratungen der Fraktion ein 
Sitzungeld in Höhe von 21,00 €. Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld 
gewährt wird, wird auf eine Sitzung pro Monat beschränkt. 

Die Fraktion führt hierfür eine Anwesenheitsliste. 

 

Art. 2 
Bekanntmachung und Neufassung 

 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger 
der Stadt Leuna (Entschädigungssatzung) in der vom Inkrafttreten dieser Satzung an 
geltenden Fassung neu zu fassen und dabei Fehler im Wortlaut zu korrigieren. 
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Art. 3 
Inkrafttreten 

 

Die 3. Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger der Stadt Leuna 
(Entschädigungssatzung) tritt rückwirkend zum 01. Juli 2024 in Kraft. 

 

 

 

Leuna, den 05. Februar 2025 

 

gez. Michael Bedla  
Bürgermeister                                                                 (Siegel) 
 
 

 

3. 
Bekanntmachung der Sitzung des Ortschaftsrates Zöschen 

am 18.02.2025 
    

 

 
 

STADT LEUNA 
Ortschaftsrat Zöschen  

 
Leuna, den 10.02.2025 

  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

der öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Zöschen 
 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 18.02.2025, 19:00 Uhr 

Raum, Ort: 
Dorfgemeinschaftshaus Zöschen, Gemeindeholz 1, 06237 Leuna OT 
Zöschen 

 

Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil: 
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1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung sowie der Beschlussfähigkeit des Ortschaftsrates 
 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 
Tagesordnung 

 

3. Behandlung von Einwendungen zum Protokoll der Sitzung des 
Ortschaftsrates vom 21.01.2025 

 

4. Verteilung der Vereinsmittel an ortsansässige Vereine für das Jahr 
2025 sowie Terminabsprachen 

 

5. Einwohnerfragestunde  

6. Informationen des Ortsbürgermeisters/Berichte aus den 
Ausschüssen 

 

7. Anfragen und Anregungen der Ortschaftsräte/Ortschaftsrätinnen  

Nichtöffentlicher Teil: 

8. Behandlung von Einwendungen zum Protokoll der Sitzung des 
Ortschaftsrates vom 21.01.2025 

 

9. Informationen des Ortsbürgermeisters, Anfragen und Anregungen 
der Ortschaftsratsmitglieder 

 

Öffentlicher Teil: 

10. Schließung der Sitzung  

 
 
 
 
gez. Christian Groß 
Ortsbürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
gez. Michael Bedla 
Bürgermeister       (Siegel) 
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